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+++newsletter+++ 
 

Termine Juni 2016 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag  

10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016 

Umsatzsteuer4 10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016 
Sozialversicherung5 28.06.2016 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.06.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Termine Juli 2016 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 



 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.07.2016 14.07.2016 08.07.2016 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.07.2016 14.07.2016 08.07.2016 
Sozialversicherung5 27.07.2016 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.07.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.07.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 01.07.2013: 



 

 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.07. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 
01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.07.2014 
geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die 
Gegenleistung nach dem 30.06.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge sind auch beim faktischen 
Geschäftsführer verdeckte Gewinnausschüttungen 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge führen nicht nur bei nominellen, sondern auch bei faktischen 
Geschäftsführern einer GmbH, die an der Gesellschaft beteiligt sind, zu verdeckten 
Gewinnausschüttungen. 
Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt vor, wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter einen 
Vermögensvorteil zuwendet, der sich auf die Höhe des Einkommens auswirkt, in keinem Zusammenhang 
mit einer offenen Ausschüttung steht und den sie einem Nichtgesellschafter nicht gewährt hätte. 
Ein faktischer Geschäftsführer ist eine formell nicht als Geschäftsführer einer GmbH bestellte Person, die 
durch eigenes Handeln im Außenverhältnis in maßgeblichem Umfang in Gesetz und Gesellschaftsvertrag 
vorgesehene Geschäftsführungsfunktionen übernommen hat. 
Das hat das Finanzgericht Münster entschieden, wegen grundsätzlicher Bedeutung allerdings die Revision 
zugelassen. 

Vorsteuerabzugsberechtigung für eine geschäftsführende Holding 
Ist eine Holdinggesellschaft geschäftsleitend für ihre Tochtergesellschaften tätig, steht ihr insoweit der 
volle Vorsteuerabzug aus bezogenen Leistungen für ihr Unternehmen zu. Die Teilnahme an der 
Verwaltung von Tochtergesellschaften ist als Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit zu beurteilen. Es 
kann sich um administrative, finanzielle, kaufmännische oder auch technische Tätigkeiten handeln. Durch 
diese Betrachtung sind selbst Umsatzsteuerbeträge für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem oder 
zum Erwerb solcher Beteiligungen als Vorsteuer abzugsfähig. 
Aufgrund gleichzeitig vorliegender wirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Eingliederung von 
Tochterkapitalgesellschaften in die Holding kann ein Organschaftsverhältnis vorliegen. Auch eine 



 

 

GmbH & Co. KG ist in diesem Zusammenhang als Kapitalgesellschaft zu behandeln und 
umsatzsteuerrechtlich in den Organkreis einzubeziehen. 
Wird die geschäftsleitende Tätigkeit der Holdinggesellschaft nur bei einem Teil ihrer 
Beteiligungsgesellschaften ausgeübt, ist bezüglich allgemeiner Kosten der Holding eine Aufteilung der 
Vorsteuerbeträge in abzugsfähige und nicht abzugsfähige Beträge vorzunehmen. 
Die vorstehenden Grundsätze ergeben sich aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs. 

Veranstaltung von Golfturnieren kann als Betriebsausgabe abzugsfähig 
sein 
Unangemessene Repräsentationsaufwendungen sind vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen. 
Darunter fallen Ausgaben zur Unterhaltung einer Jagd oder Fischerei, Segel- oder Motorjacht und ähnliche 
Aufwendungen. Nach Meinung der Finanzverwaltung gehören in diese Kategorie auch Kosten für die 
Veranstaltung von Golfturnieren. 
Ein Urteil des Bundesfinanzhofs weist in eine andere Richtung. Generalisierend wird vorangestellt, dass 
nur solche Aufwendungen vom Abzugsverbot betroffen sind, die eine unmittelbare Berührung zur 
Lebensführung und wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stellung des Empfängerkreises haben. Ein nur 
mittelbarer Zusammenhang reicht nicht aus. 
Unter Beachtung dieser Grundsätze wurde der Abzug von Aufwendungen für die Veranstaltung einer 
Golfturnierreihe durch eine Brauerei zugelassen. Sie hatte sich im Rahmen von Bierlieferungsverträgen 
mit Vereinen und Gastronomen dazu verpflichtet, die Turnierreihe durchzuführen. Im Gegenzug 
verpflichteten sich die Vereine und gastronomischen Betriebe, nur Getränke dieser Brauerei 
auszuschenken. Die Organisation und Ausschreibungen für die Turnierausrichtung und die Teilnehmer 
hatten die Vereine übernommen. 
In derartigen Fällen ist die Durchführung einer Golfturnierreihe als Preisbestandteil der 
Bierlieferungsverträge anzusehen. Es entsteht kein unmittelbarer sportlicher oder gesellschaftlicher 
Nutzen für Gesellschafter oder Geschäftsfreunde der Brauerei. 
Anders sieht der Bundesfinanzhof den Fall, wenn der Unternehmer zusammen mit anderen Ausrichtern 
das Golfturnier zur Finanzierung einer Wohltätigkeitsveranstaltung ausrichtet. Dass es sich dabei nicht um 
eine Veranstaltung im betrieblichen Interesse handelt, wird an den Rahmenbedingungen deutlich. Die 
Teilnehmer wurden zu einem Sektempfang eingeladen, zahlten kein Startgeld, sondern erhielten ein 
Startgeschenk und Platzverpflegung und bekamen anlässlich der späteren Siegerehrung noch ein 
festliches Abendessen mit Abendprogramm geboten. Es wurde lediglich erwartet, dass die Teilnehmer 
später für die Wohltätigkeitsveranstaltung großzügig spendeten. 

Bundesregierung beschließt neue Besteuerung von Investmentfonds und 
deren Ausschüttungen 
Investmentfonds sammeln Geld von Anlegern und investieren es in verschiedene Anlagebereiche, wie 
beispielsweise Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere. Die vom Fonds erzielten Erträge sind bisher nicht 
von ihm zu versteuern, sondern erst die Ausschüttung an die Anleger. Die Bundesregierung hat einen 
Gesetzentwurf beschlossen, durch den sich die Besteuerung der Fonds und der Anleger ab 2018 ändern 
soll. Das Gesetz soll am 10. Juni 2016 vom Bundestag verabschiedet werden. 

Wesentliche Änderungen bei den Fonds: 
Fonds sollen künftig ihre inländische Dividenden und Immobilienerträge versteuern. Andere Erträge, wie 
Zinsen oder Veräußerungsgewinne bleiben weiter steuerfrei. Fonds, die nicht oder nur sehr wenig 
ausschütten, sollen vorab eine pauschale Steuer (sog. Vorabpauschale) zahlen. Außerdem sollen 
Steuervorteile durch sog. Cum-Cum-Geschäfte rückwirkend zum 1. Januar 2016 nicht mehr möglich sein. 

Wesentliche Änderungen bei Privatanlegern: 
Privatanleger müssen ihre Ausschüttungen wie bisher mit dem Abgeltungsteuersatz von 25 % versteuern, 
ggf. auch mit dem niedrigeren persönlichen Steuersatz. Bei bestimmten Fonds sollen sie aber ab 2018 
teilweise steuerfrei sein. Die Steuerfreiheit beträgt dann bei: 
· Aktienfonds 30 % 
· Mischfonds 15 % 
· Immobilienfonds 60 % 
· Immobilienfonds mit überwiegend ausländischen Immobilien 80 %. 



 

 

Nachteilig für Privatanleger ist ab 2018 die Versteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von 
Fondsanteilen, die vor 2009 angeschafft wurden. Die aus diesen bestandsgeschützten Alt-Anteilen 
erzielten Veräußerungsgewinne sind dann insoweit zu versteuern, als sie auf Wertsteigerungen ab 2018 
entfallen und einen Freibetrag von 100.000 € je Anleger übersteigen. 
(Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen vom 24.02.2016) 

Zahlungen einer privaten Rentenversicherung über die vertragliche 
Laufzeit hinaus sind zu versteuern 
Zahlt eine private Lebensversicherung versehentlich über die vertragliche Laufzeit hinaus, sind diese 
Zahlungen in voller Höhe zu versteuern. Nur die vertragsgemäßen Leistungen sind mit dem Ertragsanteil 
anzusetzen. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Baden-Württemberg sind solche ohne Rechtsgrund gezahlten 
Rentenbeträge als wiederkehrende Leistungen steuerpflichtige sonstige Einkünfte. Müssen solche zu 
Unrecht erhaltene Beträge zurückgezahlt werden, stellen diese im Jahr der Rückzahlung negative 
Einkünfte dar. Eine Verrechnung mit den übrigen Einkünften ist jedoch nicht möglich, da bei 
steuerpflichtigen sonstigen Einkünften ein Verrechnungsverbot besteht. 

Zinszahlungen eines ehemaligen Gesellschafters einer 
vermögensverwaltenden Grundstücksgesellschaft sind nachträglich als 
Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung abzugsfähig 
Zinsaufwendungen sind als nachträgliche Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften abzugsfähig, 
wenn nach einer steuerfreien Veräußerung der Veräußerungserlös nicht ausreicht, um die 
Verbindlichkeiten zu decken. Das gilt auch für den Gesellschafter einer vermögensverwaltenden 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts in Form eines geschlossenen Immobilienfonds. Werden die 
Gesellschafter nach Veräußerung des Immobilienbestands nachträglich für Verbindlichkeiten des Fonds in 
Anspruch genommen und haben sie entsprechende Zinszahlungen zu leisten, sind diese ebenfalls als 
nachträgliche Werbungskosten abzugsfähig. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Testamentarisch angeordnete Zinsen auf einen Vermächtnisanspruch 
sind einkommensteuerpflichtig 
Steuerpflichtige Kapitaleinkünfte können sich bei einem Berliner Testament auch aus einer 
testamentarisch angeordneten Verzinsung eines Vermächtnisanspruchs ergeben, wie der 
Bundesfinanzhof entschieden hat. 
Ein Ehepaar hatte ein Berliner Testament errichtet. Der Längerlebende sollte nach dem Tod des ersten 
Ehegatten Alleinerbe werden. Der Sohn sollte aber schon nach dem ersten Erbfall als Vermächtnis Geld 
bekommen. Dessen Auszahlung sollte aber erst fünf Jahre nach dem ersten Erbfall erfolgen. Das Geld 
sollte bis zur Auszahlung verzinst werden. Der Vater verstarb 2001. Alleinerbin wurde die Mutter. Der 
Sohn forderte das Vermächtnis samt Zinsen von seiner Mutter bei Fälligkeit im Jahr 2006 nicht ein. 2007 
verzichtete er dann ganz auf seinen Geldanspruch. 
Die Zinsen auf das Vermächtnis sind einkommensteuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
allerdings erst bei Fälligkeit. Der Sohn musste aber wegen seines Verzichts schließlich doch nichts 
versteuern, weil bei ihm keine Vereinnahmung vorlag. 

Aufwendungen des Vermieters zur Beseitigung nachträglich eingetretener 
Schäden sind Werbungskosten 
Zu den (nur) abschreibungsfähigen Anschaffungskosten eines Gebäudes gehört auch der sog. 
anschaffungsnahe Aufwand. Dieser liegt vor, wenn innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des 
Gebäudes Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, deren 
Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) 15 % der Anschaffungskosten übersteigen. Aufwendungen für 
Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen, sind in die Berechnung nicht einzubeziehen. 
Aufwendungen des Vermieters zur Beseitigung von Schäden, die der Mieter nach Erwerb einer 
Eigentumswohnung verursacht hat, sind keine (nur) abschreibungsfähigen anschaffungsnahen 
Aufwendungen. Solche Aufwendungen sind sofort abzugsfähige Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung. 
Der Bundesfinanzhof muss den Fall abschließend entscheiden. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf) 



 

 

Abfindungen können auch bei Auszahlung in zwei 
Veranlagungszeiträumen steuerbegünstigt sein 
Abfindungszahlungen wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis sind steuerpflichtiger Arbeitslohn. Sie 
können unter bestimmten Voraussetzungen mit einem begünstigten Steuersatz (sog. Fünftelregelung) 
versteuert werden. Das war bisher nur zulässig, wenn die Abfindung in einem Veranlagungszeitraum 
gezahlt wurde. Das Bundesministerium der Finanzen hat jetzt geregelt, dass Zahlungen in 
unterschiedlichen Veranlagungszeiträumen dann unschädlich sind, wenn eine Zahlung nur geringfügig ist. 
Das ist dann der Fall, wenn sie nicht mehr als 10 % der Hauptzahlung beträgt oder niedriger als die 
Steuerersparnis ist, die sich aus der begünstigten Versteuerung der Hauptzahlung ergibt. 

Werbungskostenabzug auch bei langfristig unbebauten Grundstücken 
möglich 
Werbungskosten sind bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nur abzugsfähig, wenn 
Einnahmen erzielt werden oder zumindest beabsichtigt ist, Einnahmen zu erzielen. Der Bundesfinanzhof 
hatte über den Werbungskostenabzug von Zinsen für ein unbebautes Grundstück zu entscheiden, das 
2003 mit einer Bebauungspflicht gekauft worden war und erst 2013 tatsächlich bebaut wurde. 
Zwischenzeitlich waren keine Mieten eingenommen worden. Das Finanzamt erkannte die ab 2003 
angefallenen Zinsen nicht als Werbungskosten an, weil die Bebauungsabsicht nicht nachgewiesen war. 
Diese ist aber Voraussetzung für den Werbungskostenabzug. 
Das Gericht hat die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen und ihm folgende Hinweise gegeben: 
Der lange Zeitraum, in dem das Grundstück nicht bebaut wurde, spricht nicht gegen eine 
Bebauungsabsicht. Für eine Bebauungsabsicht spricht hingegen, dass in den Jahren Baupläne erstellt 
wurden, eine Bebauungspflicht bestand und Eigenkapital zur Bebauung angespart wurde. Schließlich 
spricht auch die tatsächliche Bebauung ab 2013 dafür. 
Tipp: Werden bei einem unbebauten Grundstück über längere Zeit keine Einnahmen erzielt, sollten 
Beweise für eine Bebauungsabsicht gesammelt werden, damit die Werbungskosten abgezogen werden 
können. Hierzu gehören beispielsweise: Architektenverträge, Baupläne, Bauvoranfragen, Angebote von 
Bauhandwerkern oder die langfristige Finanzierung des Grundstückskaufpreises. 

Arbeitgeberleistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung sind 
steuerfrei 
Zusätzlich zum ohnehin zu zahlenden Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur 
Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands und der betrieblichen Gesundheitsförderung sind 
steuerfrei. Der Höchstbetrag der steuerfreien Leistungen liegt bei 500 € je Arbeitnehmer im Kalenderjahr. 
Leistungen, die unter Anrechnung auf den vereinbarten Arbeitslohn oder durch Umwandlung des 
vereinbarten Arbeitslohns erbracht werden, sind nicht steuerfrei. Die vom Arbeitgeber bezuschussten 
Maßnahmen müssen hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit bestimmten 
Mindestanforderungen genügen. 
Diese sind nach einem Urteil des Finanzgerichts Bremen erfüllt, wenn die Maßnahmen durch 
Physiotherapeuten, Heilpraktiker oder qualifizierte Fitnesstrainer erbracht werden. 
Hinweis: Seit 25. Juli 2015 sind nach einer Änderung des SGB V erhöhte qualitative Anforderungen zu 
beachten. 

Angestellter GmbH-Gesellschafter auch mit Sperrminorität 
sozialversicherungspflichtig 
Die Rechtsprechung zur Sozialversicherungspflicht von angestellten GmbH-Gesellschaftern und 
GmbH-Geschäftsführern hat sich in den letzten Jahren erheblich geändert. In vielen Fällen besteht jetzt im 
Gegensatz zur früheren Rechtsprechung Sozialversicherungspflicht. Das Landessozialgericht 
Berlin-Brandenburg hatte hierzu folgenden Fall zu entscheiden: 
An einer GmbH waren A und B je zur Hälfte beteiligt. Während Gesellschafter A Geschäftsführer war, war 
Gesellschafter B Angestellter mit Einzelprokura. Das Gericht entschied, dass B 
sozialversicherungspflichtig ist. B hatte zwar mit 50 % der Stimmrechte die Macht, ihm nicht genehme 
Gesellschafterbeschlüsse zu verhindern (sog. Sperrminorität). Die unmittelbare arbeitsrechtliche 
Dienstaufsicht und das Weisungsrecht hatte aber A und nicht die Gesellschafterversammlung. Selbst 
wenn das Weisungsrecht in der täglichen Praxis tatsächlich nicht ausgeübt wurde, weil A und B sich für 
gleichberechtigt hielten, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. 
Tipp: Wird ein GmbH-Geschäftsführer sozialversicherungspflichtig angemeldet, wird immer ein 
sog. Statusfeststellungsverfahren durchgeführt. Wird er oder ein GmbH-Gesellschafter nicht angemeldet, 
weil die Beteiligten von der Versicherungsfreiheit ausgehen, sollte innerhalb eines Monats nach 



 

 

Beschäftigungsbeginn eine Statusfeststellung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund beantragt 
werden. Wenn dort ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis festgestellt wird, tritt die 
Versicherungspflicht nicht rückwirkend, sondern erst mit der Bekanntgabe der Entscheidung ein, wenn der 
Beschäftigte zustimmt und er für die Zwischenzeit ausreichend krankenversichert war und eine 
hinreichende Altersvorsorge getroffen hat. 

Ferienjobs sind für Schüler sozialversicherungsfrei 
Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu 
werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens drei 
Monate oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich 
begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 450 € im 
Monat übersteigt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein 
Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die sogenannten Minijobs 
anzuwenden. 
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 21. Juli bis 2. September 2015 in einer 
Firma und erhält dafür ein Entgelt von 800 €. Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil er nicht 
mehr als drei Monate bzw. 70 Tage arbeitet. Ab 1. Oktober 2015 arbeitet er für monatlich 450 €. Ab 
diesem Tag hat der Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an die Knappschaft Bahn-
See zu entrichten. 
Hinweis: Wegen der übrigen Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie) sollte eine 
Abstimmung mit dem Steuerberater erfolgen. 

Schwiegersohn muss dem Sozialamt Einkommen und Vermögen 
offenlegen 
Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass der Schwiegersohn einer 
Sozialhilfeempfängerin dem Sozialamt auf Anfrage Auskunft über seine Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse zu erteilen hat. Hintergrund ist, dass seine Ehefrau ihrer Mutter möglicherweise 
unterhaltsverpflichtet ist.  Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss nämlich ein 
verheiratetes Kind zur Erfüllung der seinen Eltern gegenüber bestehenden Unterhaltspflichten auch das 
unterhalb seines Eigenbedarfs liegende Einkommen einsetzen, soweit es wegen des vom Ehepartner 
erzielten Verdienstes für den gemeinsamen Familienunterhalt nicht benötigt wird. Diese 
bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsansprüche der Hilfeempfängerin gegenüber ihrer Tochter könnten auf den 
vorleistenden Träger der Sozialhilfe übergegangen sein. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese 
Regelung bestehen nach Auffassung des Gerichts nicht. 

Verbilligte Parkplatzüberlassung an Arbeitnehmer ist 
umsatzsteuerpflichtig 
Die Überlassung von Parkplätzen an Arbeitnehmer kann entweder entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen. 
Eine verbilligte Parkraumüberlassung ist als entgeltliche Leistung anzusehen. 
Die entgeltliche Überlassung eines Parkplatzes ist umsatzsteuerpflichtig. Es ist für die Beurteilung 
unerheblich, dass die Parkplätze den Arbeitnehmern überwiegend aus betrieblichen Gründen überlassen 
werden. 
Im Gegensatz zur Beurteilung entgeltlicher Leistungen hängt die Steuerbarkeit bei einer unentgeltlichen 
Leistung von anderen Gesichtspunkten ab. Stehen unternehmensfremde Aspekte im Vordergrund, ist die 
Stellplatzüberlassung steuerbar. Wird ein Parkplatz im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse zur 
Verfügung gestellt, ist die Nutzungsüberlassung nicht umsatzsteuerbar. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Ehrenamt im Umsatzsteuerrecht 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in einem Fall zu entscheiden, ob die Tätigkeit eines Vorstands eines 
Sparkassenverbands als ehrenamtliche Tätigkeit von der Umsatzsteuer befreit war. 
Grundsätzlich ist eine ehrenamtliche Tätigkeit von der Umsatzsteuer befreit, wenn sie für eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts ausgeübt wird oder wenn das Entgelt für diese Tätigkeit nur in 
Auslagenersatz und einer angemessenen Entschädigung für Zeitversäumnis besteht. 
Nach der Rechtsprechung des BFH handelt es sich unter anderem dann um ehrenamtliche Tätigkeiten, 
wenn sie in einem anderen Gesetz als dem Umsatzsteuergesetz als solche genannt werden. Satzungen 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts beurteilt der BFH vorliegend nicht als Gesetz in diesem 
Sinne. 



 

 

Im entschiedenen Fall aus dem Jahr 2006 wurde die Tätigkeit dennoch als umsatzsteuerfrei beurteilt, da 
der Bundesfinanzhof erst in einem Urteil aus dem Jahr 2009 seine Rechtsauffassung dahingehend 
geändert hat, dass Aufsichtsratstätigkeiten für Volksbanken der Umsatzbesteuerung zu unterwerfen sind 
und insofern Vertrauensschutz zu gewähren war. 

Abtretungsempfänger haftet beim sog. „echten“ Factoring für Ausfall der 
Umsatzsteuer 
Kauft ein Unternehmer (Abtretungsempfänger oder Factor) Forderungen anderer Unternehmer gegen 
deren Kunden auf und übernimmt dabei auch das Ausfallrisiko, liegt ein „echtes“ Factoring vor. Der 
Abtretungsempfänger haftet gegenüber dem Finanzamt für die in den abgetretenen Forderungen 
enthaltene Umsatzsteuer. Dies gilt, wie der Bundesfinanzhof entschieden hat, auch dann, wenn der Factor 
dem abtretenden Unternehmer liquide Mittel zur Verfügung gestellt hat, aus denen der Abtretende die 
Umsatzsteuer hätte entrichten können. Der Factor kann die Haftung nur dadurch vermeiden, dass er die 
Umsatzsteuer an das Finanzamt abführt und dem Abtretenden nur den Nettobetrag vergütet. 

Genaue Bezeichnung der bezogenen Textilien auch im 
Niedrigpreissegment für Vorsteuerabzug erforderlich 
Bezieht ein Unternehmer Waren, setzt der Vorsteuerabzug voraus, dass ihm der liefernde Unternehmer 
eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis erteilt, in dem die Waren genau bezeichnet werden. Allgemeine 
Angaben (wie Tops, Damenschuhe, Kleider, Oberteile) reichen auch im Niedrigpreissegment nicht aus. 
Erforderlich sind weitergehende Angaben, z. B. Hersteller, Modelltyp, Farbe und Größe, Artikel- oder 
Chargennummer. Auch der Hinweis in der Rechnung auf die Bestellung reicht aus, wenn diese genaue 
Angaben enthält. 
(Quelle: Urteil des Hessischen Finanzgerichts) 

Falsche Selbstauskunft des Mieters rechtfertigt fristlose Kündigung 
Eine falsche Selbstauskunft zur Vortäuschung einer besseren Bonität vor Abschluss des Mietvertrags 
rechtfertigt die fristlose Kündigung durch den Vermieter. Diese Erfahrung mussten die Mieter eines 
Einfamilienhauses nach einer Entscheidung des Amtsgerichts München machen. 
Das Mieterehepaar hatte in einer Selbstauskunft jeweils hohe Jahreseinkommen angegeben. Außerdem 
erklärten sie, dass in den letzten fünf Jahren vor Erteilung der Selbstauskunft keine Zahlungsverfahren, 
Zwangsvollstreckungsverfahren oder Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung bestanden 
haben. Von Beginn an musste der Vermieter die Miete anmahnen, ehe die Mieter zahlten. Als schließlich 
die Miete für zwei Monate ausstand, kündigte der Vermieter das Mietverhältnis fristlos. Die daraufhin von 
ihm eingeholte Bonitätsauskunft zeigte, dass gegen die Mieter bereits vor Abschluss des Mietvertrags 
Vollstreckungsverfahren liefen und die eidesstattliche Versicherung abgegeben wurde. Die Mieter 
weigerten sich aus dem Haus auszuziehen und zahlten die ausstehende Miete nach. Auch wenn die 
Mieter alle Mietrückstände nachzahlten, sah der Vermieter das Vertrauensverhältnis unwiederbringlich 
zerstört und erhob Räumungsklage. 
Das Gericht gab ihm Recht. Der Vermieter sei berechtigt, den Mietvertrag wegen der falschen 
Selbstauskunft und der wiederholten Zahlungsrückstände fristlos zu kündigen. Daran ändere auch die 
Nachzahlung der Miete nichts. Die von den Mietern gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung wurde 
vom Landgericht München zurückgewiesen. 

Das Hausrecht bei einer vermieteten Wohnung steht ausschließlich dem 
Mieter zu 
Bei vermieteten Räumen steht das Hausrecht allein dem Mieter zu. Der Vermieter darf ohne dessen 
Erlaubnis die vermieteten Räume grundsätzlich weder selbst betreten, noch ist er befugt, anderen den 
Zutritt zu gestatten oder zu versagen. Umgekehrt steht es dem Mieter zu, einer anderen Person den Zutritt 
zu den gemieteten Räumen zu erlauben, und zwar auch gegen den Willen des Vermieters. 
Einschränkungen hinsichtlich der Alleinzuständigkeit des Mieters sind nur in Ausnahmefällen denkbar. So 
steht dem Vermieter bei größeren Mieteinheiten in der Regel eine Mitberechtigung hinsichtlich der 
Gemeinschaftseinrichtungen zu. Diese Entscheidung hat das Kammergericht Berlin getroffen. 

Wohnungseigentümer darf nicht gemeinsam mit Vertreter an 
Eigentümerversammlung teilnehmen 
Sofern die Teilungserklärung einer Wohnungseigentümergemeinschaft nichts anderes vorsieht, darf sich 
jeder Eigentümer durch einen Bevollmächtigten in der Eigentümerversammlung vertreten lassen. In 



 

 

diesem Fall darf der Eigentümer aber nicht selbst an der Versammlung teilnehmen. Nimmt er gleichwohl 
teil, wird sein Bevollmächtigter zum nichtteilnahmeberechtigten Dritten und es liegt ein Verstoß gegen den 
Grundsatz der Nichtöffentlichkeit der Eigentümerversammlung vor. Das hat zur Folge, dass sämtliche 
Beschlüsse der Versammlung erfolgreich angefochten werden können. 
Das Landgericht Karlsruhe hat dies auch für den Fall entschieden, dass der als Verwalter und 
Versammlungsleiter fungierende Eigentümer, seine Ehefrau und seinen Sohn als Bevollmächtigte für 
seine beiden Wohneinheiten bestellt hatte und diese für ihn an der Versammlung teilnahmen. Etwas 
anderes gilt jedoch, wenn der Bevollmächtigte ebenfalls Eigentümer der Gemeinschaft ist und somit die 
Nichtöffentlichkeit der Versammlung gewahrt bleibt. In diesem Fall ist lediglich darauf zu achten, dass nicht 
beide, Eigentümer und Bevollmächtigter, abstimmen, was ansonsten wieder zur Anfechtbarkeit der 
jeweiligen Beschlüsse führen würde. 

Widerruf von Fernabsatzverträgen 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall ging es um den Kauf zweier Matratzen über das 
Internet, die auch geliefert und bezahlt wurden. Nachdem der Käufer auf ein günstigeres Angebot eines 
anderen Anbieters aufmerksam geworden war, bat er den Verkäufer um Erstattung des Differenzbetrags 
von 32,98 €, damit er von dem ihm als Verbraucher zustehenden Widerrufsrecht absehe. Als der 
Verkäufer dies ablehnte, widerrief der Käufer den Kaufvertrag fristgerecht, sandte die Matratzen zurück 
und verlangte Rückzahlung des Kaufpreises. Zu Recht, befand das Gericht, weil der Widerruf keiner 
Begründung bedarf und die Absicht des Käufers, einen besseren Preis zu erzielen, keinen 
Rechtsmissbrauch darstellt. 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

EGSZ Gerow Kuhlmann Schmitz Zeiss PartmbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 
Immermannstraße 45 
40210 Düsseldorf 
www.egsz.de 
E-Mail: info@egsz.de 
Sitz Düsseldorf 
AG Essen 
PR 3265 

 

mailto:info@egsz.de

